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RehaKo  05-30 Entscheid der Rehabilitierungskommission vom 7. Juni 2006 
 

Zusammenfassung des Entscheides 

 

 
 
X.Y. war 1944 zwei Deutschen behilflich, die sich dem deutschen Arbeitsdienst entzogen hatten, 
unter Umgehung der Schweizer Grenzkontrollen von Deutschland aus in die Schweiz zu gelangen. 
Er wurde dafür zu einer bedingten Gefängnisstrafe von 40 Tagen verurteilt. 
 
Die Rehabilitierungskommission der Bundesversammlung stellte am 7. Juni 2006 fest, dass das ge-
gen X.Y. ausgesprochene Strafurteil mit dem Bundesgesetz vom 20. Juni 2003 über die Aufhebung 
von Strafurteilen gegen Flüchtlingshelfer zur Zeit des Nationalsozialismus per 1. Januar 2004 aufge-
hoben worden ist. 
 


